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Firma Z, Adresse;	
Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen

1. Sachverhalt	
Seit einiger Zeit lagert die Firma Z auf ihrem ausserhalb des Baugebiets gelegenen Grundstück A in XY verschiedene betriebliche Abfälle aus ihrer Produktion. Am 1. Oktober 1998 wurde die Firma Z vom Bauverwalter der Gemeinde aufgefordert, die Abfälle zu beseitigen und in Zukunft derartige Ablagerungen zu unterlassen. Eine erneute Kontrolle am ..... hat gezeigt, dass die Firma Z dieser Aufforderung bis zum heutigen Datum nicht gefolgt ist.
2. Gesetzliche Grundlagen
Nach Artikel 30e des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 21. Dezember 1995 (USG) dürfen Abfälle nur auf bewilligten Deponien abgelagert werden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und § 26 des Umweltschutzgesetzes Basel-Landschaft vom 22. Februar 1991 (USG BL) verbietet es, Abfälle liegen zu lassen, wegzuwerfen oder an Orten zu lagern, die dafür nicht zugelassen sind.
Artikel 31b USG und § 21 USG BL schreiben vor, dass der Inhaber die Siedlungsabfälle den von den Gemeinden vorgesehenen Sammlungen oder Sammelstellen übergeben muss. Für die Entsorgung der übrigen Abfälle ist nach Artikel 31c USG der Inhaber selbst verantwortlich; er kann indessen Dritte mit der Entsorgung beauftragen.
3. Erwägungen
Die Ablagerung von Abfällen auf einem offenen Feld verstösst gegen das Umweltrecht des Bundes und des Kantons. Die Firma Z muss die Abfälle deshalb vom Gelände entfernen und einer ordentlichen Entsorgung zuführen. Da die Abfälle keine direkte Umweltgefährdung bewirken, besteht kein akuter Handlungsbedarf. Allerdings handelt es sich um eine relativ geringe Menge, die ohne grössere Probleme und Kosten einfach und rasch entsorgt werden kann. Die Frist für die Entfernung und ordnungsgemässe Entsorgung der Abfälle wird deshalb auf 14 Tage festgesetzt. 

4. Beschluss
Aufgrund obiger Ausführungen wird verfügt:
://:	1. Die  Firma Z, Adresse, wird verpflichtet, die illegal abgelagerten Abfälle auf ihrem Grundstück A in XY bis am .... [14 Tage ab Datum der Verfügung] zu entfernen und einer ordnungsgemässen Entsorgung zuzuführen.
	2.	Die Firma Z muss dem Gemeinderat bis am ..... [20 Tage ab Datum der Verfügung] schriftlich berichten, wie sie die Abfälle entsorgt hat bzw. wem sie diese zur Entsorgung übergeben hat.
3. Die Firma Z darf in Zukunft keine Abfälle mehr auf ihrem Grundstück an der Feldstrasse ablagern.
Hinweis auf den Zwangsvollzug und die Strafbarkeit 
Kommt die Firma Z dieser Verfügung innert der gesetzen Frist nicht nach, wird der Gemeinderat ein Fachunternehmen auf Kosten der Firma Z mit der Abfallbeseitigung beauftragen. Ebenfalls wird er bei der Stattsanwaltschaft Strafanzeige nach Artikel 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches und Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe g des Bundesgesetzes über den Umweltschutz erstatten.
Art. 292 lautet: „Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder mit Busse bestraft.“
5. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Erhalt schriftlich und begründet beim Regierungsrat , Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung ist in Kopie beizulegen. Das Beschwerdeverfahren ist im Falle des Unterliegens kostenpflichtig; es werden Entscheidgebühren von CHF 300 bis CHF 600 erhoben. Bei offensichtlich unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Beschwerden sowie in bestimmten weiteren Fällen (§ 20 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz Basel-Landschaft, SGS 175) können Entscheidgebühren bis CHF 5'000 erhoben werden.
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